- 21 -


Theatergesellschaftsvertrag des Deutschen Bühnenvereins

- GmbH-Mustervertrag mit Erläuterungen -
Vorbemerkung:
Entsprechend der Unterschiedlichkeit von Größe, Gegenstand und Trägerschaft der Theater - Zimmertheater oder Schauspielhaus, reine Sprechbühne oder Drei-Sparten-Theater, Privattheater oder staatlich unterhaltene Bühne, ein Rechtsträ​ger (z.B. Stadttheater einer einzelnen Stadt) oder mehrere (z.B. Städtebundtheater) - ergeben sich Unterschiede in der rechtlichen Ausge​staltung der ihnen zugrunde liegenden Gesellschaftsverträge. Um diesen Unter​schieden mit nur einem Vertragsmuster gerecht zu werden, wurden die Vorschrif​ten zum einen möglichst allgemeingültig formuliert, zum anderen auf eine umfas​sende Regelung aller entfernt denkbaren Details verzichtet, ohne dass damit das Vertragsmuster unvollständig wäre. Die Ausklammerung zusätzlich regelbarer Einzelheiten erlaubt dem Verwender zudem eine größtmögliche Flexibilität hin​sichtlich der Ausgestaltung seines konkreten Vertrages. Dennoch ist dieser Ver​tragsentwurf nicht im "luftleeren Raum" entstanden, sondern ihm liegt als Grun​didee ein von einer oder mehreren Gebietskörperschaften getragenes Drei-Sparten-Theater, also die in der Realität am häufigsten auftretenden Theater​form, zugrunde. Für andere Arten von Theatern ist der Entwurf mit ein paar klei​nen Änderungen verwendbar. Auf sie wird, soweit sie nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden können, in den Anmerkungen hingewiesen. 

§ 1

Firma und Sitz
(1)
Die Gesellschaft führt die Firma .............(a).............. .

(2)
Der Sitz der Gesellschaft ist .............(b)............... .

Anm.:
(a)
Name des Theaters, z.B. Städtische Bühnen Osnabrück Gesellschaft mit beschränkter Haf​tung oder abgekürzt Städtische Bühnen Osnabrück GmbH


(b)
Bestimmte politische Gemeinde innerhalb Deutschlands; regelmäßig der Ort, an dem das Theater betrieben wird, z.B. Osnabrück. Auch bei mehreren Spielorten kann nur ein Ort als Sitz bestimmt werden. So heißt es bei der Thüringer Landestheater GmbH Eisenach-Rudolstadt-Saalfeld: Sitz der Gesellschaft ist Eisenach.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

(1)
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Theaters sowie die Unterhal​tung eines Symphonieorchesters zur Förderung der dem/den Gesellschafter(n) ob​liegenden kulturellen Aufgaben. Der Gesellschaftszweck umfasst insbesondere die Aufführung von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik-, Tanz- und Sprechthea​ter sowie die Darbietung von Konzerten.

(2)
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen.

Anm.:
Statt der Bezeichnung Theater kann ggf. auch eine speziellere Bezeichnung gewählt wer​den, z.B. Schauspielhaus, Musiktheater, Drei-Sparten-Theater usw. Die Vorschriften sind dann entsprechend zu korrigieren. So sind etwa in Absatz 1 bei reinem Sprechtheater die Satzteile "sowie die Unterhaltung eines Symphonieorchesters" und "sowie die Darbietung von Konzerten" zu streichen. Ebenfalls zu streichen wären die Worte "aller Gattungen" und "Musik-, Tanz- und".

§ 3

Gemeinnützigkeit
(1)
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 52 ff. der Abgabenordnung. Im Rahmen ihrer Gemeinnützigkeit führt sie ihr Geschäft nach kaufmännischen und wirtschaftlichen Grundsätzen.

(2)
Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft ist nicht auf Gewinn gerichtet. Die Einnahmen decken nicht die Ausgaben. Das Defizit ist durch Zuschüsse der öffentlichen Hand oder durch Spenden zu decken.

(3)
Keine Person darf durch Geschäftsausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschaf​ter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Gesellschaft. 

Anm.:
Ggf. kann in Absatz 2 noch bestimmt werden, wie hoch die einzelnen Zuschüsse der Gesell​schafter sind, bzw. in welchem Verhältnis sie zueinander erfolgen, z.B. "Der Zuschuss für das Geschäftsjahr beläuft sich auf ... DM. Diese Summe zahlen die Gesellschafter entsprechend ih​rem Gesellschaftsanteil". Die in Absatz 3 getroffenen Regelungen sowie die Regelung in § 20 Abs. 2 des Vertrages sind Voraussetzung für das Merkmal der Selbstlosigkeit in § 55 AbgabenO, welches seinerseits Voraussetzung für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit der mit der Gesellschaft verfolgten Zwecke i.S.v. § 52 AbgabenO ist. Die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft gewährt steuerliche Vergünstigungen.

Bei der Bildung von Rücklagen ist zu beachten, dass die Gemeinnützigkeit nicht gefähr​det wird. Die Abgabenordnung stellt an die Ansammlung von Mitteln ganz konkrete An​forderungen. Nach § 58 Nr.6 AO können Mittel nur dann ganz oder teilweise einer Rück​lage zugeführt werden, soweit dies erforderlich ist, um die steuerlich begünstigten Zwecke nachhaltig erfüllen zu können. Dafür ist Voraussetzung, dass die Mittel nur für bestimmte, die steuerbegünstigten Zwecke verwirklichende Vorhaben angesammelt werden können. Zulässig sind also bspw. Rücklagen zur Ansammlung von Mitteln für die Erfül​lung des steuerbegünstigten Zwecks (z.B. für bestimmte Produktionen oder für notwendige bauliche Veränderungen oder Sanierungen des Theaters), für periodisch wiederkehrende Ausgaben (z.B. Löhne, Gehälter Mieten) und für Rücklagen zur Pflege des Vermögens, das zur Vermögensverwaltung der steuerbegünstigten Einrichtung gehört. Freie Rücklagen sind nur in einem sehr engen Rahmen möglich, vgl. § 58 Nr. 7 AO. Nur in Ausnahmefäl​len können Mittel einer Rücklage für solche ernst gemeinte Vorhaben angesammelt werden, für deren Durchführung noch keine konkreten Zielvorgaben bestehen.

§ 4

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr
(1)
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2)
Das Geschäftsjahr läuft vom 1. August bis zum 31. Juli des folgenden Jahres.

§ 5

Stammkapital/Gesellschafter

(1)
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt ..............(a)................ - in Worten: ...............(a)..............- Deutsche Mark.

Als Gesellschafter sind mit folgenden Stammeinlagen beteiligt:


................... (b) ...................
DM
....................(c)........................


................... (b) ...................
DM
....................(c)........................


(usw.)

(2)
Die Stammeinlagen sind sofort in voller Höhe fällig.

(3)
Es ist beabsichtigt, weitere Gesellschafter in die Gesellschaft aufzunehmen. Über Beitrittsgesuche entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Anm.:
(a)
Stammkapital; das Stammkapital der Gesellschaft muss gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 GmbHG mindestens 50.000,- DM betragen. Um die Gefahr einer Unterkapitalisie​rung zu vermeiden, empfiehlt sich häufig eine höheres Stammkapital, z.B. 2% des Jah​resetats.


(b)
Gesellschafter, z.B. beim Schauspielhaus Düsseldorf das Land NRW und die Stadt Düsseldorf

(c)
Stammeinlage; jeder Gesellschafter muss eine Stammeinlage übernehmen, die aber für die einzelnen Gesellschafter verschieden hoch sein kann. Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 GmbHG muss die Stammeinlage jedes Gesellschafters mindestens 500,- DM betragen und in Deutsche Mark durch hundert teilbar sein; die Gesamtsumme der Stammeinlage muss der Höhe des Stammkapitals entsprechen.
§ 6

Veräußerung von Geschäftsanteilen
(1)
Die Übertragung oder Verpfändung von Geschäftsanteilen oder von Teilen von solchen bedarf der schriftlichen Einwilligung durch die Gesellschafterversammlung.

(2)
Im Falle der Veräußerung von Geschäftsanteilen steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu.

§ 7

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

a) die Geschäftsführung,

b) der Aufsichtsrat,

c) die Gesellschafterversammlung.

Anm.:
Im Gegensatz zur Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung ist die Bildung eines Aufsichtsrates gesetzlich weder durch § 52 GmbH-Gesetz noch durch § 77 Abs. 1 Be​triebsverfassungsgesetz 1952 (wegen § 81 BetrVG 1952) für das Tendenzunternehmen Theater zwingend vorgeschrieben, kann aber im Gesellschaftsvertrag vorgenommen wer​den. Der Aufsichtsrat dient der Kontrolle der Geschäftsführung. Da die Gesellschafterver​sammlung i.d.R. nicht zur laufenden Überwachung der Geschäftsführung in der Lage ist, ist die Errichtung eines Aufsichtsrates anzuraten.

§ 8

Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

(1)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind zwei Geschäftsführer bestellt, ist ein Geschäftsführer, der die Amtsbezeichnung ................(a)................. führt, für die Durchführung und Wahrung künstlerischer Belange, der andere Ge​schäftsführer, der die Arbeitsbezeichnung ................(b)................. führt, für die kaufmännische Leitung zuständig. Die Abgrenzung ihrer Geschäftsbereiche ergibt sich aus der vom Aufsichtsrat erlassenen Geschäftsanweisung für die Geschäftsfüh​rer sowie aus den mit ihnen abgeschlossenen Verträgen.

(2)
Die Geschäftsführer werden vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Sie haben die Geschäfte nach der vom Aufsichtsrat zu erlassenen Geschäftsordnung eigenver​antwortlich zu führen.

(3)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft gerichtlich und au​ßergerichtlich. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuri​sten vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung können einem oder mehreren Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis eingeräumt werden.

Anm.:
(a)
z.B. Intendant, Generalintendant, Künstlerischer Leiter etc.


(b)
z.B. Kaufmännischer Geschäftsführer, Verwaltungsdirektor etc.

§ 9

Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats

(1)
Der Aufsichtsrat besteht aus .....(a)..... Mitgliedern, und zwar:

1.
....(b)..... Mitglied(ern), das/die von .................(c).......................... 
benannt wird/werden.

2.
....(b)..... Mitglied(ern), das/die von .................(c)........................... 
benannt wird/werden.

3.
usw. (d)

Die von dem/den Gesellschafter(n) bestellten Aufsichtsratsmitglieder können je​derzeit abberufen werden. Die Bestellung und Abberufung erfolgt durch schriftli​che Erklärung gegenüber der Gesellschaft.

(2)
Die Amtsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit dem Ablauf der kom​munalen Wahlperiode, in welcher die Wahl zum Aufsichtsrat durchgeführt worden ist (e). Der alte Aufsichtsrat führt die Geschäfte bis zur Bildung des neuen Aufsichts​rates weiter.

(3)
Aufsichtsratsmitglieder, die in ihrer Eigenschaft als Inhaber eines öffentlichen Am​tes berufen sind, scheiden bei Aufgabe dieses Amtes aus dem Aufsichtsrat aus.

(4)
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchi​gen Frist durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft niederlegen. Die Gesellschaft kann im Einvernehmen mit dem Ausscheidenden auf die Frist verzich​ten.

(5)
Im Falle vorzeitigen Ausscheidens eines Aufsichtsratmitgliedes ist für den Rest der Amtszeit ein neues Mitglied zu bestellen. Die Bestellung ist von demjenigen vorzu​nehmen, der das ausgeschiedene Mitglied ernannt hat.

Anm.:
(a)
Anzahl; gesetzlich nicht vorgeschrieben. In der Praxis liegt sie je nach Größe des Theaters zwischen 5 und 15 Mitgliedern.


(b)
Anzahl


(c)
i.d.R. die einzelnen Gesellschafter; es ist aber auch möglich, anderen juristischen Personen oder Gremien die Entsendung von Mitgliedern ggf. mit nur beratender Stimme zuzugestehen, einem benachbarten Landkreis, der Theatergemeinde oder einer anderen für das Theater wichtigen Organisation. Von einer Mitgliedschaft von Betriebsrats​mitgliedern im Aufsichtsrat wird dringend abgeraten. Denkbar ist jedoch ein weiterer Ab​satz, der folgenden Wortlaut haben könnte:



Bei Bedarf kann ein Mitglied des Betriebsrates zu den Sitzungen des Aufsichtsrates eingela​den werden.”


(d)
Alternativ ist auch möglich, diejenigen Personen aufzuzählen, die in den Aufsichtsrat ent​sandt werden, z.B.:

"
1.  7 Mitglieder des Rates des Stadt Essen, die vom Rat der Stadt zu wählen sind,


2.  die Kulturdezernentin/den Kulturdezernenten der Stadt Essen,


3. . . .


Mit den Absätzen 2 und 3 soll sichergestellt werden, dass sich der Aufsichtsrat ent​sprechend den aktuellen politischen Verhältnissen seines/seiner Gesellschafter zu​sammensetzt: Mandatsträger und Vertreter der öffentlichen Verwaltung verlieren beim Ausscheiden aus ihren Ämtern automatisch ihren Aufsichtsratssitz und werden durch neu ernannte Mitglieder ersetzt.


(e)
Sollte ein Bundesland Träger des Theaters sein, so ist die "kommunale Wahlperiode" durch die "Landtagswahlperiode" zu ersetzen. Falls keine Gebietskörperschaft Mitglie​der in den Aufsichtsrat entsendet, ist § 10 Abs. 2 Satz 1 durch eine auf Jahre be​stimmte Amtszeit zu ersetzen, z.B. "Die Amtsdauer des Aufsichtsrats beträgt 2 Jahre." Abs. 3 ist dann zu streichen.

§ 10

Erstattung der Auslagen
Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind ehrenamtlich tätig und haben lediglich Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen.

§ 11

Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates

(1)
Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und seinen Stellvertre​ter. Der Aufsichtsratsvorsitzende bzw. im Falle seiner Verhinderung sein Stellver​treter leitet die Sitzungen des Aufsichtsrates.

(2)
Der Aufsichtsratsvorsitzende bzw. im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter beruft den Aufsichtsrat ein, so oft es die Geschäfte erfordern, oder wenn es von dem/einem Geschäftsführer oder mindestens einem Gesellschafter beantragt wird. Im Geschäftsjahr sollen mindestens vier Aufsichtsratssitzungen stattfinden.

(3)
Die Einberufung muss schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen erfolgen. In dringenden Fällen können eine andere Form der Einberufung und eine andere Frist gewählt werden.

(4)
Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung ord​nungsgemäß geladen sind und mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind und jeder Gesellschafter mindestens mit einem Mitglied vertreten ist oder schriftlich auf seine Vertretung verzichtet hat. Werden diese Voraussetzungen nicht erreicht, so kann innerhalb ei​ner Woche mit einer Frist von mindestens zwei Wochen eine neue Sitzung einberu​fen werden. In der erneut einberufenen Sitzung ist der Aufsichtsrat auf jeden Fall beschlussfähig. Hierauf ist in der neuen Einladung ausdrücklich hinzuweisen.

(5)
Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit sich nicht aus dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag etwas anderes ergibt.

(6)
In eiligen oder einfach gelagerten Angelegenheiten können nach dem Ermessen des Aufsichtsratsvorsitzenden Beschlüsse auch durch Einholung von schriftlichen, tele​graphischen oder fernmündlichen Erklärungen gefasst werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren (unverzüglich) widerspricht.

(7)
Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist.

(8)
Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 12

Aufgaben des Aufsichtsrates

(1)
Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und vertritt die Gesellschaft ge​genüber den Geschäftsführern. Der Aufsichtsrat oder der Aufsichtsratsvorsitzende kann jederzeit Auskunft verlangen und die Unterlagen der Gesellschaft einsehen und prüfen. Mit der Prüfung können auch einzelne Aufsichtsratsmitglieder beauf​tragt werden.

(2)
Der Aufsichtsrat berät die Vorlagen für die Beschlüsse der Gesellschafterversamm​lung und gibt Beschlussempfehlungen ab.

(3)
Der Beschlussfassung des Aufsichtsrates unterliegen:

1.
die Bestellung, Anstellung, Abberufung und Entlassung der/des Geschäftsfüh​rer(s) und des Generalmusikdirektors,

2.
die Bestellung und Abberufung der Prokuristen,

3.
weitere Angelegenheiten, die nach diesem Gesellschaftsvertrag in der Beschluss​zuständigkeit des Aufsichtsrates liegen.

(4)
Der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen:

1.
die Art und Höhe der Eintrittspreise sowie die Abonnementbedingungen,

2.
Verträge, die die Gesellschaft länger als zwei Jahre binden oder deren Wert eine in der Geschäftsordnung festzusetzende Größe überschreitet, soweit es sich nicht um Dienst- oder Werkverträge im künstlerischen Bereich oder Arbeitsver​träge handelt,

3.
Erwerb, dingliche Belastung und Veräußerung von Grundstücken und grund​stücksähnlichen Rechten,

4.
Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen, die einen in der Ge​schäftsordnung festzusetzenden Wert übersteigen,

5.
die Aufnahme und Hingabe von Darlehen, die Übernahme von Bürgschaften und Bestellung sonstiger Sicherheiten, soweit sie einen in der Geschäftsordnung festzusetzenden Wert übersteigen,

6.
Schenkungen und der Verzicht auf Ansprüche,

7.
der Abschluss von Vergleichen bei einem Streitwert von mehr als 25.000,00 DM,

8.
die Durchführung bleibender sozialer Maßnahmen, 

9.
grundsätzliche Regelungen der dienstlichen und arbeitsrechtlichen Verhältnisse, soweit diese nicht tariflich bedingt sind.

In dringenden Fällen kann der Aufsichtsratsvorsitzende vorläufige Entscheidungen treffen. Die Gründe für die Entscheidung sind dem Aufsichtsrat in der nächsten Sit​zung mitzuteilen.

(5)
Dem Aufsichtsrat ist der Spielplan rechtzeitig zur Kenntnisnahme und Erörterung vorzulegen.

Anm.:
Absatz 3 Nr. 1: falls einzelne der dort aufgezählten Positionen nicht vorhanden sind, sind diese aus dem Vertrag zu streichen.

§ 13

Einberufung der Gesellschafterversammlung

(1)
Die ordentliche Gesellschafterversammlung wird vom Aufsichtsratsvorsitzenden einmal jährlich, und zwar spätestens acht Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres zur Verabschiedung des Jahresabschlusses einberufen. Darüber hinaus kann der Aufsichtsratsvorsitzende außerordentliche Gesellschafterversammlungen einberu​fen, so oft er es für erforderlich hält. Eine Einberufung der Gesellschafterver​sammlung muss erfolgen, wenn mindestens ein Gesellschafter oder der/ein Ge​schäftsführer dies beantragt.

(2)
Die Einberufung muss schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen erfolgen.

(3)
Die Gesellschafterversammlungen werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden bzw. im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter geleitet. Die Geschäftsführer und der Aufsichtsrat nehmen an der Gesellschafterversammlung teil.

§ 14

Aufgaben der Gesellschafterversammlung

Abgesehen von den im Gesetz vorgesehenen Fällen und soweit nicht eine Beschlussfas​sung des Aufsichtsrates nach § 11 Abs. 3 dieses Gesellschaftsvertrages vorbehalten ist, beschließt die Gesellschafterversammlung über:

1.
die Feststellung des Jahresabschlusses und des Wirtschaftsplanes, die Verwen​dung von Überschüssen aus nicht verbrauchten Überschüssen bzw. die Deckung von Fehlbeträgen,

2.
die Bestellung des Abschlussprüfers,

3.
die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat,

4.
den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie die Beteiligung an Unternehmen,

5.
die Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen und –herabsetzungen sowie die Auflösung der Gesellschaft,

6.
die Zustimmung über die Verfügung von Geschäftsanteilen,

7.
die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Aufsichtsrat und Geschäfts​führung.

§ 15

Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung
(1)
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen, soweit Gesetze oder der Ge​sellschaftsvertrag nichts anderes bestimmen, der einfachen Stimmenmehrheit des in der Versammlung vertretenen Stammkapitals.

(2)
Jede 5.000,00 Deutsche Mark eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann, auch wenn er mehrere Vertreter entsendet, seine Stimmen nur einheitlich abgeben.

(3)
Die Gesellschaftsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ord​nungsgemäß geladen sind und mehr als die Hälfte der Mitglieder, darunter der Aufsichtsratsvorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. Wird dieses Er​fordernis nicht erreicht, so kann innerhalb einer Woche durch eingeschriebenen Brief mit einer Frist von mindestens zwei Wochen eine erneute Gesellschafterver​sammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen werden. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenden Gesellschafter beschlussfähig. Hierauf ist in der neuen Einladung ausdrücklich hinzuweisen.

(4)
Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

§ 16

Wirtschaftsplan
(1)
Die Geschäftsführung stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf. Dieser umfasst den Bilanz-, Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan sowie die Stellenüber​sicht.

(2)
Der Wirtschaftsplan ist dem Aufsichtsrat bis zum 28. Februar des dem Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres zur Beratung vorzulegen. Spätestens bis zum 31. März ist der Wirtschaftsplan mit der Stellungnahme des Aufsichtsrates der Gesell​schafterversammlung zur abschließenden Beschlussfassung zuzuleiten. Die Fest​stellung des Wirtschaftsplans hat bis zum 30. Juni eines jeden Jahres zu erfolgen.

(3)
Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen und dem Aufsichtsrat und dem/den Gesellschafter(n) zur Kenntnis zu bringen.

§ 17

Jahresabschluss, Lagebericht, Rechnungsprüfung

(1)
Die Geschäftsführung hat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäfts​jahres den Jahresabschluss (Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und An​hang) und den Lagebericht gemäß den Vorschriften des dritten Buches des Han​delsgesetzbuches aufzustellen und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. Der Auftrag an den Abschlussprüfer umfasst auch die Aufgaben nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes.

(2)
Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Beratung der Unterlagen schrift​lich über die Prüfung des Jahresabschlusses zu berichten.

(3)
Die Gesellschafterversammlung hat innerhalb von acht Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses zu berichten.

(4)
Der/dem/den .....................(a)....................... werden die sich aus § 54 Haushalts​grundsätzegesetz ergebenden Rechte eingeräumt. Solange die Gesellschaft von ei​nem oder von mehreren Gesellschaftern Zuschüsse erhält, ist die jeweilige Rech​nungsprüfungsbehörde berechtigt, die Verwaltung und Verwendung der Zuwen​dungen und die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gesellschaft zu prüfen.

Anm.:
Da das Theater als GmbH betrieben wird, unterliegt es insoweit der Verpflichtung gemäß §§ 242, 264 ff. HGB, einen Jahresabschluss und einen sog. Lagebericht zu erstellen, prü​fen zu lassen und zu veröffentlichen. § 53 HGrG gewährt dabei eine weitergehende Prü​fungsmöglichkeit bei in privater Rechtsform betriebenen Unternehmen, deren Anteile mehrheitlich einer Gebietskörperschaft, d.h. einer Gemeinde, einem Land oder dem Bund, gehören. Der Rechnungsprüfungsbehörde dieser Gebietskörperschaft räumt § 54 HGrG das Recht ein, sich zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung der Betätigung der Ge​bietskörperschaft bei der GmbH auftreten, unmittelbar zu unterrichten und zu diesem Zweck den Betrieb, die Bücher und die Schriften der Gesellschaft einzusehen.

(a) Gebietskörperschaft, z.B. Stadt Münster, Kreis Steinfürt, Land Nordrhein-Westfalen etc.

§ 18

Nachschusspflicht

Über den Betrag der Stammeinlagen hinaus sind der/die Gesellschafter verpflichtet, die zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendigen Haushaltsmittel bereitzustellen.

§ 19

Kündigung des Gesellschaftsvertrages

(1)
Dieser Gesellschaftsvertrag kann von jedem Gesellschafter mit einer Frist von 24 Monaten jeweils zum 31. Juli eines Jahres gekündigt werden. Die Kündigung hat sowohl gegenüber der Gesellschaft als auch den anderen Gesellschaftern gegen​über durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen.

(2)
Kündigt ein Gesellschafter, so ist er verpflichtet, seinen Geschäftsanteil auf einen oder mehrere der verbleibenden Gesellschafter oder auf einen von diesen benann​ten Dritten zu übertragen. Das Abtretungsentgelt beschränkt sich auf die Rücker​stattung des eingezahlten Kapitalanteils.

§ 20

Auflösung der Gesellschaft

(1)
Die Auflösung der Gesellschaft oder die Änderung des Gesellschaftsvertrages kann nur mit einer 2/3 Mehrheit der abgegeben Stimmen erfolgen.

(2)
Bei Auflösung oder Aufhebung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks fällt das nach Abwicklung der Verbindlichkeiten verbleibende Gesell​schaftsvermögen, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile übersteigt, an ..........................(a).........................., der/die/das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige kulturelle Zwecke zu verwenden haben.

Anm.:
(a) idR der/die Gesellschafter, z.B. "zu gleichen Teilen der Stadt Düsseldorf und dem Land NRW"; Voraussetzung ist, dass es sich hierbei um eine steuerbegünstigte Körperschaft oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts handelt (vgl. § 55 Abs. 1 Nr.4 Satz 2 Abga​benO)

§ 21

Bekanntmachungen

Die Gesellschaft veröffentlicht ihre Bekanntmachungen im .............(a)................ .

Anm.:
Publikation, z.B. Bundesanzeiger, das Amtsblatt einer Gemeinde oder Zeitung(en)
§ 22

Schlussbestimmungen

(1)
Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zu einer Höhe von 5.000 DM.

(2)
Sollte aus irgendeinem Grunde eine Bestimmung dieses Vertrage nichtig oder un​wirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

